Auszug aus den Eckpunkten des Curriculums der Bundesarbeitsgemeinschaft Osteopathie e.V. 

6.  Abschlussarbeit

-
Die Abschlussarbeit ist Bestandteil der Ausbildung

-  Vor Erstellen einer Arbeit muss ein Methodologiekurs absolviert worden sein.

- Der Umfang der Arbeit beträgt ungefähr 5000 bis 10000 Wörter, wobei die Schulleitung eine Einzelfallentscheidung behält.

-  Die Arbeit soll einen Bezug zur Osteopathie haben. 

-  Es sind folgende Formen der Abschlussarbeit möglich: Fallstudie („single case study“, „case report“, Kasuistik, Fallbeispiele), systematische Literaturarbeit, diagnostische Studie, klinische Pilotstudie, Erarbeitung von Grundlagen, Literaturarbeit mit historischen Hintergrund, etc.

-  Die Abschlussarbeit wird unter methodologischen Aspekten von einem Tutor begleitet. Der Tutor muss selbst Osteopath sein und schon eine Arbeit erstellt haben. Ist der Tutor kein Osteopath, dann muss ihm ein Osteopath beigeordnet werden.

-  Der Arbeitsentwurf wird durch den Schüler bei der Schulleitung eingereicht.

-  Die Arbeit wird schulintern durchgeführt, die Schule unterstützt den Schüler bei seiner Arbeit.

-  Die Bewertung der Arbeit erfolgt durch die Schulleitung. Die BAO gibt zur Durchführung der Bewertung Qualifikationsrichtlinien an die Schulen.

-  Die Abschlussarbeit wird bewertet nach „bestanden“ und „nicht bestanden“. 

-  Die Vorstellung der Arbeit kann bei einem Schulsymposium erfolgen, ist aber keine Pflicht, und liegt im Ermessen der Schulleitung.

-  Die BAO erhält die Möglichkeit, die Abschlussarbeiten einzusehen. Die Schule muss ein Exemplar der Arbeit über einen Zeitraum von 10 Jahren archivieren.

-  Abstracts sind der BAO in digitaler Form einzureichen.

-  Die Abschlussarbeit kann bereits ein Jahr vor Ende der Ausbildung begonnen und sollte spätestens ein Jahr nach der Abschlussprüfung abgegeben werden.

7.  Prüfung

7.1. Prüfungsausschuss 

Der Prüfungsausschuss setzt sich zusammen aus 4 Personen und 4 Stellvertretern, und zwar jeweils einem Arzt (wenn möglich osteopathisch vorgebildet), jeweils einem Vertreter der BAO und jeweils zwei Osteopathen (Dozenten), wovon ein Osteopath von einer anderen BAO-Mitgliedschule kommen kann. Im Falle der Verhinderung eines Mitglieds des Prüfungsausschusses tritt an dessen Stelle sein Vertreter. Den Vorsitz des Prüfungsausschusses hat der BAO-Prüfer inne. 
Der Vertreter der BAO hat das Recht, an allen Prüfungen anwesend zu sein.

7.2. Abschlussprüfung
Die Abschlussprüfung erfolgt schriftlich, praktisch-mündlich, in Differenzialdiagnostik und klinisch.

Grundlage für die Niederschrift über die Durchführung der Prüfung sind die von der BAO herausgegebenen Prüfungsformulare.

Der BAO Vertreter überprüft die Einhaltung der BAO Richtlinien. 

7.2.1. schriftliche Prüfung

Der zeitliche Umfang der schriftlichen Arbeit ist 4 Stunden à 60 Minuten (die Verwendung von Hilfsmitteln ist nicht zulässig). 

Die schriftliche Prüfung wird unter Aufsicht durchgeführt. Die Fragen sollen multiple choice – und/oder offene Fragen darstellen.

Korrigiert und bewertet wird durch zwei Prüfer, wobei der zweite Prüfer die Bewertung des ersten Prüfers kennen sollte. 

Bestanden ist dieser Prüfungsteil, wenn mindestens 60 % der Fragen richtig beantwortet werden. Die Note 1 wird erteilt, wenn 90 – 100%, die Note 2, wenn 80 - 89%, die Note 3, wenn 70 - 79%, die Note 4 wenn mindestens 60 - 69% der Fragen richtig beantwortet werden.  

Die schriftlichen Arbeiten sind von der Schule 10 Jahre zu archivieren.

7.2.2.  praktisch-mündliche Prüfung (Technikprüfung)
Die Prüfung erfolgt an einem Probanden. Dabei werden drei praktische Fächer (parietale, viszerale und kraniale Osteopathie) von einem Osteopathen (Dozent) und einem weiteren Osteopathen BAO oder Arzt (osteopathisch vorgebildet) geprüft und benotet.  

Die Prüfung beträgt je Prüfungsteil und Prüfling ungefähr 20 Minuten.

7.2.3.  Prüfung in Differenzialdiagnostik

Diese Prüfung muss durch einen Arzt mit deutscher oder vergleichbarer Approbation durchgeführt und benotet werden. Als Beisitzer muss ein Arzt oder ein Osteopath zusätzlich als Vertreter der Schule anwesend sein. 
Die Prüfungszeit beträgt je Prüfling ungefähr 30 Minuten. 
Geprüft werden differenzialdiagnostische Kenntnisse in Anamnese unter Einbeziehung medizinischer und neurologischer Untersuchungstechniken mit besonderer Berücksichtigung von Sicherheitstests und Kontraindikationen zu osteopathischen Behandlungen, sowie die Grundkenntnisse notfallmedizinischer Krankheitsbilder und deren Grundversorgung. 

Der Prüfling soll Verständnis für medizinische Zusammenhänge anhand von Leitsymptomen zeigen und sicher für den Patienten bedrohliche Situationen und gefährliche Krankheitsverläufe und die daraus zu ziehenden richtigen Konsequenzen erkennen können, um jeden Schaden von Patienten und der Allgemeinheit abzuwenden. 

7.2.4.  klinische Prüfung

Die Prüfung erfolgt am fremden Patienten oder Probanden; es soll sich dabei um einen neuen und unbekannten Fall handeln.

Geprüft wird ungefähr eine Stunde inkl. vorbereitender Maßnahmen (Anamnese, Befunderhebung, Behandlungsvorschlag, Dokumentation und Behandlung). Die Prüfung wird von zwei Osteopathen (Dozenten) und einem Arzt abgenommen und benotet.

7.3.  Schlussbenotung und Wiederholungsprüfung
Der Prüfungsvorsitzende bildet im Einvernehmen mit den übrigen Prüfungsausschussmitgliedern die Schlussbenotung. 
Bei Nichtbestehen legt der Prüfungsausschuss die Anforderungen an die Vorbereitung für eine Wiederholungsprüfung fest.

Die Prüfung kann maximal zweimal wiederholt werden, wenn die Prüfung nicht in allen Teilprüfungen bestanden ist. Die Wiederholungsprüfung erstreckt sich auf die Prüfungen, die der Prüfling nicht bestanden hat. Sollte ein Teilbereich des Prüfungsabschnittes 7.2.2. nicht bestanden sein, so ist nur dieser Teilbereich zu wiederholen.

8.  Zeugnis

Das Zeugnis beinhaltet die Noten der Prüfungsabschnitte 7.2.1. bis 7.2.4., also vier Noten. 

9.  Urkunde

Nach erfolgreich abgeschlossener Ausbildung (Abschlussprüfung, Abschlussarbeit) und sofern sich keine begründeten Zweifel an der persönlichen Zuverlässigkeit, der körperlichen, geistigen und charakterlichen Eignung ergeben, wird von der BAO eine Urkunde ausgestellt. 

Die Urkundenbezeichnung lautet: 

„Herr/Frau ... geb. am ... in ... darf aufgrund der erfolgreich abgeschlossenen Ausbildung in der Osteopathie gemäß der Ausbildungs- und Prüfungsverordnung der BAO e.V. mit Wirkung vom heutigen Tag an die Berufsbezeichnung Osteopath/in - BAO führen. Wir raten Ihnen, die sektorale Heilpraktikerprüfung in der Osteopathie zu beantragen.“

Ergeben sich im Nachhinein begründete Zweifel an der persönlichen Zuverlässigkeit, der körperlichen, geistigen und charakterlichen Eignung, kann die Urkunde für kraftlos erklärt und die Berechtigung zur Führung der Berufsbezeichnung widerrufen werden.

Der Urkundeninhaber ist verpflichtet, die Urkunde an die BAO zurückzugeben. Bei erfolgloser Aufforderung und fruchtloser Fristsetzung unterwirft sich der Urkundenbesitzer einer sofort fälligen Vertragsstrafe bis zu einer Höhe von Euro 10.000.- 
Wiesbaden, den 22.11.2004, überarbeitet am 11.03.2009 und 16.2.2010
für den Vorstand der Bundesarbeitsgemeinschaft Osteopathie e.V. – BAO
Brigitta S. Schwerla-Goeggel
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